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Probe in verdünnter Salpetersäure liess sich auf die sehr 
reine Beschaffenheit des Kupfers schliessen. 

Nach dem Vorausgelassenen lassen sich die Resultate 
von der Röstung und Auslaugung zusammenfassen: 

1. In der Entfernung und Trennung des Arsens, 
Nickels und Kobalts aus den Erzen; 

2. der Anreicherung und CoRcentrirung des Silbers 
durch die Auslaugung Jer Erze und der-Kernbildung; 

3. in der Gewinnung -ron reichem Cementkupfcr. 
Mit der Gewinnung von mercantilen Kobalt- und 

Nickelproducten, oder von Nickc>lmetall aus den cnt
kupferten Vitriolwässern, bin ich nicht vertraut, da ich 
zuvor nie Gelegenheit hatte mitzuarbeiten, und es wird 
mir auch hicfür nicht die geringste Zeit erüb;-igen, mich 
damit befasseu zu können. 

Die Matzenköpfel-Erze würden sich nicht nur für Zu
gutebringuug auf nassem Wege besser eignen als die. sil
berhältigen Fahlerze, sondern man könnte sie auch auf 
pyrotechnischem Wege vortheilhafter als letztere verhütten 
und ein besseres Kupfer daraus erzeugen. Es bleibt daher 
nur zu wün~chen übrig, dass die jüngst eingeleiteten Hoff
nungsarbeiten in diesem jungen Bergbaue, nachdem das 
bis jetzt aufgeschlossene Erzlager leider nur eine geringe 
Ausdehnung besitzt, von bestem Erfolge gesegnet werden 
möchten. 

Brixlegg, im December t 86i *)-

Statut der Berg- und Hüttenschule zu 
Leoben**>· 

1. Z w eck d er B e r g- u n d H ü t t e n s c b u 1 e. 

Der Zweck der Berg- und Hüttenschule ist die tech
nische Ausbildung junger Rerg- und Hüttenarbeiter, um 
für den Bergbau und das Hüttenwesen, mit vorzngsweiser 
Berücksichtigung der Verhältnisse von Steiermark, Ober
und Niederösterreich, ein vollkommen tüchtiges Aufsichts
personale (Steiger, Hutleute, Schmelz-, Guss , Frisch-, 
Puddlings-, Walzmeister u. s. w.) zu erziehen. 

II. Aufnahms-Bedingungen. 

Zur Aufnahme in die Berg- und Hüttenschule eignen 
sich nur befähigte jüngere Arbeiter, welche einerseits be
reits eine solche Schulbildung genossen haben, wie sie 
auf einer guten Landschule zu erlangen ist und anderer
seits im Berg- und Hüttenfache, oder in deren uumittel
baren Hilfswerkstätten (mechanischen Werkstätten, einer 
Dreherei oder Modelltischlerei) mindesteus ein volles Jahr 
als selbstständige Arbeiter bedienstet waren. 

Das erforderliche Alter zur Aufnahme in die Berg
und Hüttenschule wird auf das zurückgelegte 22. Lebens
jahr festgestellt und kanu nur in besonders berücksichti
gungswürdigen Fällen, nämlich dann eiue Ausnahme ein
treten, wenn der Bewerber ungeachtet seines geringeren 
Alters dennoch in hervorragender Weise die obgeuannte 
Handfertigkeit und Schulbildung besitzt. Unter erreichtem 

*) So steht es im Manuscript, welches wir aber erst vor 
wenigen Wochen erhalten haben. Vielleicht sollte es richtiger 
1868 heissen ! Die Red. 

**) Wir publicireu hier das Statut der neu errichteten Berg
und Hüttenschule in Leoben und werden dies mit den Statuten 
der anderen noch ins Leben tretenden Bergschulen ebenfalls thun, 
sobald uns selbe zugesendet werden. Die Red. 

20. Lebensjahre kann die Aufnahme in keinem Falle er
folgen. Insbesondere werden alle Aufnahmswerber darauf 
aufmerksam gemacht, dass es nothwendig sei, die deutsche 
Sprache gut leserlich, ziemlich geläufig und ohne grosee 
orthographische Fehler, nach mündlicher Angabe schreiben 
zu können; denn Recht- und Schönschreiben ist kein 
Lehrgegenst:t'l.ld au dieser Schule, weil ein Jeder die darin 
verlangte Fertigkeit nöthigenfalls durch vorausgegangene 
Selbstübung erlangen kann. 

Die Gesuche um die Aufnahme sind von den Be
werbern eigenhändig geschrieben, durch ihr vorgesetztes 
Amt oder ihren Dienstherrn, und versehen mit den von 
diesen ausgestellten Qualifications-Tabellen (Dienstzeugniss, 
worin nebst der Kategorie und Dauer der Dienstleistung 
auch iiber Fleiss, Anstelligkeit, Ausdauer, Verlässlichkeit 
und sittliches Betragen, sowie über die erlangte Schul
bildung ein gc.1aues, wahrheitsgetreues Urthcil abgegeben 
ist) an die Direction der Schule einzusenden, welche über 
die Aufnahme entscheidet. In Fällen, wo es nothwendig 
erscheint, wird der Eintritt in die Schule von dem Erfolge 
einer Aufnahmsprüfung abhängig gemacht. 

Alle Zöglinge werden für die Dauer des Unterrichtes 
von Seite der Schule in gänzliche V crpflegung genommen, 
wofür dieselben die durch den Ausschuss festzustellenden· 
Beträge zu entrichten haben. 

Es ist nicht unumgänglich nothwendig, dass ein Zög
ling durch eine Gewerkschaft gesendet werde, sondern 
die Aufnahme wird auch dann bewilliget, wenn sich der 
Bewerber mit den erforderlichen Dienst- und Schulzeug
nissen und den Subsistenzmittcln ausweisen kann; der
selbe muss sich aber, wie alle anderen Zöglinge, iu die 
Verpflegung und Bequartierung aufnehmen lassen, und der 
von der Direction festgesetzten Hausordnung fügen. 

Der Curs beginnt in der Regel mit 1. }fai und endet 
mit 31. October; nöthigcnfalls kann er jedoch um 1, höch
stens 2 Monate verlängert werden. 

Die Zeit zwischen zwei Cnrsen kann und soll wieder 
zur Handarbeit verwendet werden. Die ganze Schulzeit 
umfasst zwei solche Curse und werden neue Schüler nur 
jedes zweite Jahr, d. i. in den Jahren 1869, 18i1 u. s. w. 
aufgenommen. Die Aufnahmsgesuche sind ordnungsmässig 
vier Wochen vor Beginn eines neuen Curses, d. i. längstens 
bis Ende März einzusenden. 

III. Unterricht. 

Die ganze Dauer des Schulunterrichtes zerfällt: 

A. in den Vorcurs, welcher den Berg- und Hütten
schülern gemeinsam ist, und 

B. in den Hauptcurs, in welchem der Unterricht für 
die Bergschüler gleich:i;eitig, aber gesondert von jenem 
der Hüttenschüler gehalten wird. 

Während der ganzen Dauer eines jeden Curses wird 
der Unterricht an allen Wochentagen gehalten, und zwar 
sind in der Regel Vormittags 4 Lehrstunden, Nachmittags 
3 Zeichnen- und 1 Wiederholungsstunde. Eigentliche Fe
rialtage sind nur die Sonn- und gebotenen Feiertage. 

A. Im V orcurse. 

Der Vorcurs bat den Zweck, die Schüler in den 
Elementar- und Hilfsfächern soweit heranzubilden, al3 dies 
mit Rücksicht auf den dem berg- oder hüttenmännischen 
Fachcurse folgenden technischen Unterricht zum Ve;ständ-
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nisse erforderlich und in einem gemeinschaftlichen Curse 
zulässig ist. Er umfasst folgende Gegenstände: 

l. Rechenkunst ( einschliesslich Flächen- und Kör-
perberechnung); 

2. Elemcute der Buchstabenrechnung; 
3. das Nothwendigste aug der Naturlehre; 
4. Zeichnen; • 
5. praktische Messkunde. 

B. Im Hauptcurse. 

Im Hauptcursc wird hauptsächlich der technische 
Unterricht crtheilt und werden auch noch jene Hilfsfächer 
gelehrt, die im Vorcurse nicht behandelt werden konnten. 

Der Hauptcurs ist in zwei Abthcilungcn getrennt, 
wovon die eine den Fachcurs für Bergleute, die andere 
den Fachcurs fiir H ii t t en 1 c u tc umfasst. Hiernach thcilcn 
sich die Schliler in Berg- und Hüttenschlilcr. 

a) Der Fachcurs für Bergleute umfasst folgende Ge-
genstände: 

1. Mineralogie; 
2. Geognosin; 
3. Bergbaukunde mit der Aufbereitung und dem 

Knnst-;\laschinPu-\Vesen; 
4. l\1ark~cheideku11st; 

5. Zeichnen; 
6. Grubenrechnungsführung und Bergrecht. 

b) Der Fachcnrs für Hüttenlentc umfasst folgende 
Gegenstände: 

t. l\lctallurgische Chemie; 
2. Ilüttcnmcch:mik; 
3. Zeichnen; 
4. allgemeine und specicllc Hüttenkunde; 
5. Probirkunde; 
ö. Hiittcnrcchnungsführung. 

Der Gesamm1.uutrrricht ist praktisch, möglichst de
monstrativ 1111d leicht fasslich zu halten, und auf das Be
dürföiss vun Brrg- und !Iüttenaufschem zu beschräukcn. 
In eine AhlPituug von Formeln oder in Beweise für ihre 
Giltigkcit ist nicht einzugehen, Beispiele und Ucbungs
aufgabcn sind aus der bcrg- und hüttenmännischcn Praxis 
zu nehmen, urnl dc'r Unterricht ist mit öfteren examina
torisehen \Vicderholungen, mit gcognostischen ßcgelnmgen, 
Grube11 brfahrn11gen, ;\Iark~cheideverwendungen, Besuchen 
von Hiittcnwcrke11 zu verbinden, woriiber Berichte zu 
erstatten sind. 

Ausserdem sind im Fachcursc der Berg- und Hütten
sehiiler ,-ierzchu Tage zn ausgedehnteren Excursionen und 
zur V crfassnng rler darüber zu erstattenden ßcrichtc be
stimmt. Bei diesen Excursionen sollen die Schiiler als 
Ergänzung zu dt·11 \Verksbesuchen während des ..Curses 
mehrere der entfernteren Berg- oder Hüttenwerke kennen 
lernen und zugleich <lie Anleitung bekommen, wie sie in 
Zukunft ähnliche \V crksbesuche vornehmen und dabei ihre 
Notizen führen sollen. 

lV. Benützung der Lehrmittel. 

Den Zöglingen der Berg- und Hüttensehulc ist be
hufs ihres Unterrichtes die Beniitzung der Sammlungen 
und der Hilfsmittel der k. k. Berg-Akademie unter den 
zu ihrer Erhaltung vol·gesehriebencn Bedingungen gestattet, 
wozu ihnen der Lehrer die erforderliche Anweisung ertheilt. · 

V. Prüfungen. 

Am Schlusse eines jeden Curses finden aus den vor
getragenen Lehrgegcnstände11 öffentliche Priifnngcn unfrr 
dem Vorsitze des Directors der Schule statt, welchen Prii
fnngen sich bei Vermeidung des Ausschliessens aus der 
Schule jeder Zögling unterziehen muss. Für die öffent
lichen Prüfu11gen wird nur ein Zeit.raum von 1 bis 
2 Tagen festgesetzt, indem die Ctassification wesentlich 
durch die Leistungen während des Schuljahres bestimmt 
wird. 

Der P<!rtgang der Schiiler in den einzelnen Gegeu
stlinden im abgelaufenen Cnrse wird nach fünf Abtheiluu
gen elassificirt und zwar mit: 

au~gczeichnet, 

sehr gut, 
gut, 
ungenügend und 
schlecht. 

Der im Laufe des Curses an den Tag gelegte Fleiss 
der 8chülcr im Besuche des Unterrichtes uncl in den Uebuu
gen zu Hanse, sowie die Aufmerksamkeit bei den Vor
trägen werden in Abstufungen mit: 

sehr flcissig, 
fieissig und 
nicht fieissig 

bezeicl111et, das sittliche Verhalten mit den' Ausdrücken: 
vollkommen entsprechend, 
entsprechend und 
nicht entsprechend. 

Nach dem Gcsammt.ergcbniss der Leistungen und des 
Betragens an der Schule werder. die einzelnen Schüler 

. gereiht, und die ersten unter ihne11, 11ach l\Iassgabe des 
Priimienfondes mit passenden Prämieu bcthcilt. 

VI. Be h an d 1 u n g s c h 1 echt ~ d C' r n II g e II ii gen d cl a s
s i fi c i r t c r, dann nachlässiger Schüler. 

Mehrere ungenügende oder„ eine schlechte Fortgango
classc aus was. immer für Gegenständen des Vorcurst's 
hindern <lcn Eintritt in den Fachcurs. W"icdcrholn11g~

priifn11gen können vor Beginn de" Fachcurscs vorgenom
men werden. 

V crbesserungcn von Classen der Fachcurse kön11en 
bei Beginn des nächsten Curses und zwar nur einmal vor
genommen werden. lriglcichen ist gestattet, eiuen Curs 
Eiumal zu wiederholen. 

Hat ein Schüler bei einer ungiinstigcn Fleissclasse 
auch eine ungeniigendc Fortgangsclassc erhalten, so darf 
er weder einzelne Prüfungen, noch einen ganzen Cnrs 
wiederholen. · 

Offenbar 11nfähige oder nachlässige Schiiler, dann 
solche von schlechter Aufführung werden schon während 
des Curses entlassen. Im Falle einer Entlassung wird der 
bereits eingezahlte Betrag für die Verpttegung und Be
quartiernug nicht zurückbezahlt. Die für den Entlassenen 
angeschafften Bücher und Zeichnungsmaterialien bleib1~n 

dessen Eigenthum. 
Ungenügende Fortgangsc;assen im Zeichnen und den 

schriftlichen Aufsätzen müssen durch verdoppelte Anstren
gung im nächsten Curse verbessert werden. ,Im Gegen
falle können nur sehr gute Leistungen des Schülers in 
den anderen Lehrgegenständen für seine Belassung in der 
Schul~ sprechen. 
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Verzögt>rung in der Vorlage, sowie unte.rlassene Aus
fertigung der Zeichnungen oder Aufgaben hat. wenn keine 
genügende Rechtfertigung erfolgt, eine ungünstige I<'leiss· 
classe zur Polge. 

(Schluss folgt.) 

Aus Wieliczka. 
Aus ii.mtlichen Heriehten \'Om 28. Fcbraar und 

3. i\Iärz entnehmen wir Nachstehendes: 
Die 2:)0pferdekräftige Maschine am E 1 i s ab c t h

S c h acht c ist complet aufgestellt, montirt und mit den 
Kcs~eln in V crbindung gesetzt, wurde anch schon probe
weise in Gang gesetzt, wobei wesentlichere Anstände 
sich nicht ergeben haben, als dass die Schuberschlicsscn 
noch nicht vollständig waren und die Steuerungshebel 
noch richtig gestellt werllcn müssen. Der erste Saugsao~ 

(von Unten) ist eingelassen nnd auch der erste Drucksatz 
schon eingebaut. Am 4. sollte der Einbau der Gestänge 
begonnen werden. 

Das .Aufziehen dPr 60 Fuss laugen, •1 Fuss weiten 
und 1 ~O Ctr. schweren Esse wurd1~ am 27. Februar mit
telst 3 Kranichen in Angriff genommen, und war beinahe 
vollendet (sie stand schon vertical), als eines der zur V er
hindernng des Umschlagcns der Esse angebrachten Spann
seile riss; doch fiel die Esse nicht, sondern wurde dureh 
die am Gerüste angebrachten Flaschenzüge in einer ~ei
gung vou 50 Grad hängend erhalten, worauf die Gerüste 
verstärkt und die Aufstellung drei Tage später vollendet 
wurde, ohne dass dabei ein· Unfall vorkam. Gleichzeitig 
wurden die Riegelwände zum Abschluss der Maschine vom 
iibrigen Schachtlocale fertig und die neuen Speisepumpen 
in Betrieb gesetzt. 

Am Joseph-Schachte ist die 'Vasoerhcbe- und 
Fördermaschine sammt Kunstwinkeln vo\lstiindig montirt, 
das Seilscheiben-Gerüste aufge8tellt und es werden eben 
die Dampfleitung und andere Vollendungsarbeiten ausge· 
führt. Die · Schachtzimmerung ist ebenfalls vollendet. 

In dem zur Verbindung mit dem Kloski-Schlag be
stimmten Albrecht-Gesenk sind ca. 8 Klafter abgeteuft. 
In der 6. Klafter wurde ein festes Salzlagm· (Spizasalz) 
angefahren, wodurch es möglich i~~, den Betrieb ohne Zim
merung im festen Gestein zu treiben, so lange dieses La· 
ger anhält. • 

~er 'Vasserstand hat nach den Messungen im Franz 
Joseph-Schachte am ~2. Februar 21 Klltfter, 1 Fuss über 
dem Hori?.Ont nTiefstcs Regis• oder 5 Fuss, ::1 Zoll über 
dem Horizont "Haus Oesterreich u betragen. Am 3 März 
wurde er mit 21 Klafter, 3 Schuh, 4 Zoll über nTiefstes 
Rcgisu oder 1 Klafter, l Fuss, i Zoll über "Haus Oester
reich" gemessen. Das durchschnittliche Steigen beträgt 
daher in 10 Tageu 28 Zoll oder 2 9/ 10 Zoll in 24 Stunden. 
Es vertheilt sich auf diese Tage ungleich und zwar war 
das Steigen in den drei ersten Tagen des März etwas 
grösser, wozu ein wiederholter mehrstündiger Stillstand der 
gegenwärtigen Wasserhebung beigetragen, welcher wegen 
des Einbaues des Pumpensatzes für die grosse l\Iaschine 
auf Elisabeth und einer Hebung des Saugsatzes und un
tersten Drucksatzes auf Franz Joseph eintreten musste. 
Senkungen sind nirgends wahrnehmbar. Die Salzgewinnung 
und Förderung ist in dieser Periode ohne Umstand un
unterbrochen in Gang gewesen. 

Bei diesen Verhältnissen kaun mit grosser Wahr~ 

scbeinlichkeit erwartet werden, dass mit Ende des lau
fenden Monats die 'Vasserhebung mit der grossen Ma
schine von 250 Pferdt>kräftcn in Wirksamkeit treten werde. 

Amtliche ·Mittheilungen.. 
F.rnennungen. 

Vom Finanzministerium: 

In Ausführung des mit Allerhöchster Ent•chliessung vom 
29. November 1868 gefü,lunigtcn Personal- und l3P.soldungsstat11s 
der ärarischen Montanverwaltungen wurden weiters ernannt: 

a) Der Schichtmeister Andreas ~fitter c r zu Hiiring zum 
Bergmeister der ßergvcnvaltnng in Hiiring; - der Bauingenieur 
Franz Roch e 1 t in Hall znm k. k. Knnstmeister und ~Iark
scheider un<l der Ifanptprobircr dasdbst Anton v. Kr i p p zu 
Krippach t\ud Brunnberg zum k. k. Probirer, beide für 
den ganzen Ti;·„Jer Bezirk; - der Amtsofficial Carl ,J ;; :.>:er in 
Brixlegg zum l\.anzlciofticial rler ßerg- und Iliittenverwaltung zu 
Brixlegg; - endlich der Amtsofficial Ludwig St e ffa n zu Kitz
bichl znm Kanzleiofficial nnd der do1·tige Bergschreiber Thomas 
G r e m b 1 ich zum Bergsclm•iher cler neu organisirten Bergver
walt.ung in Kitzhichl. (Z. 4515, 1l<lo. 1~. F1•bruar lilli!l.) 

b) Bei der Bergdirection in J,lria: 1lcr gPg<·nwiii'tige Ikrg
verwaltcr Peter G r üb 1 er znm Berg,·rrwalt"r, •ler gegenwärtige 
Hiitten- unrl Falil'iks A1ljunrt 8ilvl'r :\l i s z k e zum 1Iütt.enadj11nc
ten, cler clcrmalige Ze11gamts· und 'Virthschaftsverwalter Eugen 
Kellner zum Materialverwalter, d<'r <l<>rmalige Zeug- und Wirth
schaftsamrs-Controlor .Josef Po d ob n i k zum :Material·Controlor, 
der tlcrmaligc Cassier Paul Poti o r e k zum Cassier, enrllich der 
bisherige Cassacontrolor Rudolf Ga h r i e 1 zum Cas.qacontrolor. 
(Z. 38i!l2, dJo. 18. Februar 18G!l.) 

c) Bei cler ßcrgdirection und Uauptwerksvflrwaltung iu 
Pfibram: der bi~herige Bergrath und Vorstand der Rechnungs
abtheilung bei dem hestan<lencn Bcrgobcramte zu Pi·ibram Bern
hard Cz er k ll u er zum Vorstan·ls<tcllvertreter 11111! Bergrathe, 
der bisherige zweite Bergolicrarnts-8ecr~tä.r Carl Rey tt v. BR um
g a rt c n zum 8ecretär, 1l1•r Rechnungsofficial bei dem bestan
denen Ilergoheramte \V enzcl Hut t c r und der bisherige Dobri
wer Eisenwerks-Amtsschreiber Emanuel Poch P. zu RPchnungs
officialen, dann der Expeditor und Protokollist des ßergober
amles Johann Korb zum Hegistrator und Expc11itor bei der 
Bergdirection. Der bisherige Berguheramts-Cassier Josef Spot h 
zum Cassier' der bisherige ca~sacontrolor Josef H 0 s ll a zum 
Cass:wontrolor und dt>r gewesene Eisenwerks-Controlor und sub
stitnirte Casseamtsschrciber Johann 'V i r 11 i t z e r zum Cassaof
ficial bei cler Bergdirections- und Haupt.werkscasse. - Bei der 
Hauptwerks-Verwaltung: der bisherige llerg,·erw'llter Franz 
K oschin zum Bergverwalter; der bisherige Oberkunstmeister 
Johann Nov ak znm Oberlrnnstmeister, der bislrnd!?:e Kunstwe
sens-Adjunct Josef H ra b ak znm Knnst\\"ese11s-Adj;111cten, der 
bisherige Markscheider Leo Schreite r zum ~larkscheider; die 
bisherigen Berggcschwornen 'Venzel Synek, Eduard Babanek, 
Eduard Ka s er, dann der Bergwesens-Exspectant und substituirte 
Berggeschworne Carl Br o z zu Bergmeistern; der bisherige Poch
werksinspector Aegid J ar o 1 im c k znm Pochwerksinspector; der 
bisherige Bergrechnungsführer J<'ranz 7. aha 1 k a 7.tlm Bergrech
nungsführer; der Exspeetant und substituirte Actullr Wenzel 
Ne m ec e k zum Berg·rnnvaltungs-Actuar; der bisherige Zeug-
1tmts-Verwalter Rudolf Günther zum Materialverwalter und der 
bisherige Zcugamts-Controlor 'Venzcl Roth zum Material-Con
trolor: der bisherige Hiittenamts-Adjunct Josef C z e rmak zum 
Hüttenverwalter; der bisherige Probirer Adolf E xe 1 i zum Pro
birer und der Exspectant m1d substitnirte Zeugscbaffär Carl 
Ba 1 z a r zum Hütten-Adjnncten. (Z. 40372,"(}do. 18. Februar 1869.) 

Erledigte Dienststellen. 

Die Adjnnctenstelle bei der Bergverwaltung zn 
Häring in der X. Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 600 ft. 
und einem Quartiergelde jährl. 60 fl. und gegen Erlag einer 
Caution im Betrage des Jahresgehaltes. 

Gesuche sind, unter Nachweisung der bergakademischen 
Studien und der Kenntnisse im Bergbau, sowie im bergmänni
schen Casse- und Rechnun!?:SWesen, binnen sechs Wochen 
an das k. k. Finanzministecrium einzusenden. 
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(Fortsetzung folgt.) 

Statut der Berg- und Hüttenschule zu 
Leoben. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

VII. Zeugnisse. 

Nach jedem vollendeten Lehrcurse erhalten die Schüler 
ein Zeugniss über ihren Fortgang nach Massgabe der Prü
fungsausfälle und nach dem W erthe der eingebrachten 
Ausarbeitungen und Pläne, sowie über Fleiss und sittliche 
Aufführung. In das Zeugniss wird ferner noch aufgenom
men, in wie weft der Schüler befähigt ist, einen Gruben
oder Hüttenaufseherposten zu bekleiden und für welchen 
Zweig er sich besonders qualificirt. Das hiebei gebrauchte 
Prli.dicat ist: 

vorzüglich befähigt, 
befähigt, 
bedingungsweise (z. B. nach 1 Jahr Praxis) befähigt, 
kaum befähigt und 
nicht' befähigt. 

VIII. Verwaltung. 

Die Verwaltung der Schule obliegt einem Ausschusse, 
welcher aus dem Director der Bergakademie und dem 
Berghauptmanne von Leoben, dann aus drei zu den Ko
sten der Srhule beitragenden Werksbesitzern oder ihren 
Bevollmächtigten besteht. 

Die Oberaufsicht seht dem k. k. Acke'rbau-Ministe
rium zu. 

Der Ausschuss wählt sich den Vorsitzenden; er ist 
beschlussfähig, wenn drei Mitglieder anwesend sind. Bei 
der Beschlussfassung entscheidet die Majorität, ~ bei 
Gleichheit der Stimmen gilt jene Ansicht, welcher der 
Vorsitzende beigetreten ist. 

Die Wahl der aus dem Stande der 'Verksbesitzer in 
den Ausschuss tretenden Mitglieder und zweier Ersatz
männer erfolgt in einer allgemeinen Versammlung der zu 
den Kosten der Schule beitragenden Werksbesitzer. 

Der Vorsitzende des Ausschusses schreibt solche ali
gemeine Versammlungen aus, so oft Neu- oder Ergänzungs
wahlen nothwendig sind, oder eine Anzahl von sieben zu 
den Kosten der Schule beitragenden 'Verksbesitzern, oder 
die Majorität des A,usschusses die Ausschreibung verlangt. 

Die Wahl des Vorsitzenden und der Mitglieder des 
Ausschusses, dann der Ersatzmänner gilt auf die Dauer 
von vier Jahren. 
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Die Versammlungen des Ausschusses finden über 
Einladung des Vorsitzenden mindestens jährlich zweijllal, 
und ausserdem so oft statt, als es zur Erledigung von 
Geschäften nothwendig ist. 

In den Wirkungskreis des Ausschusses gehört: 
l Die Eintheilung des Unterrichtes und die Fest

stellung des Studienplanes, sowie der Dauer des Schul
curses; 

2. die Feststellung der für die Verpflegung der 
Schüler (II) zu entrichtenden Beträge; 

3. die Ernennung und Entlassung des Lehr- oder 
Dienstpersonales, der Abschluss und die Kündigung von 
Verträgen mit denselben, die Feststellung ihrer Bezüge; 

4. die Vorsorge für die Einbringung und Verwah
rung der für die Erhaltung der Schule nöthigen Beträge; 

5. die Aufstellung des Jahresbudget und die Prüfung 
der Jahresrechnung; 

6. die Stellung Ton Anträgen auf Abänderung der 
Statuten; 

7. endlich ist es auch wiinschenswerth, dass bei den 
Schlussprüfungen der Ausschuss wenigstens durch Eines 
seiner aus dem Stande der Werksbesitzer gewählten Mit
glieder vertreten sei. 

Der Director der Bergakademie in Leoben ist zu
gleich Director der Berg- und Hüttenschule. 

In den Wirkungskreis des Directors gehört: 
1 . Die Controle der Lehrer, die Aufnahme der 

Schüler und die Handhabung der Disciplin über dieselben; 
2. die Ueberwachung des Unterrichtes, die Sorge für 

Instandhaltung der Localitäten und der Lehrmittel; 
3. die Ueberwachung der entsprechenden Bequartie

rung und Verpflegung der Schüler; 
4. die Geldanweisungen innerhalb der durch das 

Budget festgestellten Beträge; 
5. die Durchführung der durch den Ausschuss ge

fassten Beschlüsse; 
6. die Vertretung der Schule nach Aussen; 
7. die Erstattung eines Jahresberichtes an das Acker

bau-Ministerium. 

IX. Verhaltungsregeln für die Schüler. 

1. Bei den in die Schule eintretenden Berg- und 
Hüttenarbeitern kann ein Gewöhntsein an Ordnung und 
Mannszucht vorausgesetzt werden. Nachdem die Mehrzahl 
der Eintretenden von ihrem Amte, 'Verke oder Dienst
herrn zur Aufnahme empfohlen wurde, so Hisst sich um 
so mehr erwarten, dass sie .den Zweck des Schulbesuches 
und ihres Hierseins, nämlich die Ausbildung für ihren 
künftigen Beruf wohl begreifen und sich bestreben wer
den, der 'Vohlthaten eines unentgeltlichen Unterrichtes 
wenigstens durch Fleiss und gute Aufführung sich allezeit 
würdig zu machen. 

2. In ihrer Beziehung zur Schule haben die Zöglinge 
den Anordnungen des Dircctors und der Lehrer willige 
Folge zu leisten und ihnen gegenüber stets die schuldige 
Achtung au den Tag zu legen. lnglcichen haben sie sich 
an die von der Directio11 gegebene Hausordnung zu hal
ten. - Grobe Vergehen dieser Art können mit allso
gleicher Entfernung aus der Schule geahndet werden. 

3. Ununterbrochener und regelmässiger Besuch der 
Vorträge und praktischen Uebungen und Verwendungen, 
dann rechtzeitiges Einfinden bei denselben und die ge-
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spannteste Aufmerksamkeit auf den Unterricht, sowie auch 
unablässiger Fleiss zu Hause im Erlernen urid Wieder 
holen des Yorgetrageuen, werden jedem Schüler zur Pflicht 
gemacht. Es hängt hievon der Fortgang in den Lehrge
genständen ab. 

4. Nur nach vorausgegangener Meldung und einge
holter Erlaubniss des Lehrers darf der Schüler vom Un
terrichte wegbleiben. Bei plötzlichen Verhinderungen 
(z.B. durch Krankheit) bat er den Lehrer davon zu be
nachrichtigen und beim Wiedereinfinden iu der 8chule 
sein Ausbleiben grundh!iltig zu entschuldigen. Es liegt dem 
Schüler bezüglich des gehörigen Anmeldens beim Lehrer 
dieselbe Pflicht ob, wie sie bei allen ordentlichen Gru
ben und Hütten jeder Arbeiter bezüglich des Ausbleibcns 
zu erfüllen hat. 

5. Urlaube auf mehrere Tage können nur in. den 
dringendsten Fällen bewilligt werden. Die Bewilligung zu 
einem Urlaube bis auf 1 Tag wird vom Lehrer, über 1 
Tag aber vom Director, nach gepflogenem Einvernehmen 
des Lehrers, ertheilt. - Unangemeldetes Ausbleiben zieht 
eine ungünstige Fleissclasse und ditl in 6 angesetzten 
Strafen nach sich. 

6. Die Strafen, welche den Schüler treffen, bestehen: 
a) in einem formellen Verweise durch den Lehrer; 
/J) in einem Verweise durch den Director vor den 

Lehrern; 
c) in der Entfernung von der Berg- und Hüttenschule 

auf Grund eines vom Direetor im Einvernehmen mit 
den Lehrern gefassten Beschlusses. 
7. Jeder Schüler hat die Verpflichtung, durch ein 

sittsames und anständiges Verhalten und Benehmen in 
und ausscr der Schule, sowie auch durch Mässigkeit, 
Sparsamkeit und Ordnungsliebe sich hervorzuthun. A.us
schweifungen jeder Art, nächtliches Herumschwärmen und 
Lärmen in den Wirthshäusern und auf den Gassen, Trink
gelage, Schuldenmachen u. s. \L sind strengstens unter
sagt und werden im \Viederholuugsfalle und nach Um
ständen auch gleich mit Ausschliessuug aus der Schule 
bestraft. 

pas Betragen unter sich sei allezeit ein einträchtiges, 
brüderliches, kameradschaftliches , zumal Verschiedenheit 
im Lebensalter, liingeres Verweilen an der Schule und 
um so weniger Familien- oder Vermögensverhältnisse durch
aus keine Bevorzugung des einen vor den andern mit sich 
bringen. 

8. Die Schüler haben sich gegen J ederman,n bescheiden 
und anständig zu benehmen, und insbesondere den Berg
werksverwandten mit der gebührenden Achtung und berg
männischem Gruss zu begegnen. 

Peter Ritter v. Tun n er m. p .. 

Ed. Baumayr m. p. Für H. Drasche: 
ßerghanptmann. Ig. Schmu e d m. p. 

Für Franz ·Edlen v. l\Iayr: Für Carl v . .Mayr's Söhne: 
Sprung m. p. Josef Danzingcr m. p. 

52/14. 

Dieses Statut der Berg- und Hüttenschule zu Leoben 
wird von Seite des k. k. Ackerbau-Ministeriums genehmiget. 

Wien, am 9. Jänner 1569. 
Potocki m. p. 

Aus Wieliczka. 
. Nach den vorliegenden amtlichen Berichten vom 7. und 

1 O. März wurde die grosse Dampfmaschine am Elisabeth
Schachte in der abgelaufenen Woche wiederholt probe
weise in Bewegung gesetzt, die Steuerung vollkommen 
präcis gefunden, jedoch, um eipen langsamen und sicheren 
Gang des schweren Gestänges zu erreichen, noch Einiges · 
an den Drosselungen geändert. 

Der erste Pumpensatz ist eomplet eingebaut; der· 
zweite soll nächste Woche eingebaut werden und weiters 
sind noch 8 Klafter Gestänge und 8 Klafter Steigröh
ren eingesenkt .. Die Appretur der von verschiedenen 
Eisenwerken gelieferten ßestandtheile, welche stärkeres 
Nachfeilen bedurft~n, um zusammengefasst zu werden, 
verlängerte diesen Einbau bis über 24 Stunden, wogegen 
die folgenden Gestänge und Steigröhren nur je 8 Stun
den Zeit zur Einsenkung bedürfen. 

Am Joseph-Schachte wurden in abgelaufener Woche 
auch die 8chachtsäulcn und das Seilscheibengerüst aufgestellt, 
die Seilscheiben aufgezogen und gelegt, die Dampf- und Ab
leitungsröhren fertig montirt und die Maschine probe
weise in Betrieb gesetzt; die Probe fiel sehr gut aus. 

Das Steigen· des Wassere im Franz Joseph-Schachte 
betrug vom ersten bis einschliesslich 7. März etwas über 
4 1/ 2 Zoll, vom 7. bis 10. bei 5 Zoll, da das Wasser in 
engere Räume gelangte. Es stand am 1 O. März 22 Klafter, 
0 Schuh, 6 Zoll über dem Horizont nTiefstes Regisu und 
1 Klafter, 4 Schuh, 9 Zoll über dem Horizont nHau; 
Oesterreich. ~ 

Die Thätigkeit der bestehenden Wasserhebungen 
wurde durch die Einbau-Arbeiten der neuen Maschinen 
und Pumpen öfters gestört, jedoch nie gänzlich unter
brochen. Die Salzgewinnung dagegen hat im Monate Fe
bruar 96.985 Ctr. betragen, von welchen 91.009 Ctr. zu 
Tage gefördert worden sind. 

Das Abteufen des Verblndungs-Gesenkes vom Al
brecht-Schlag ist auf 9 Klafter Tiefe gediehen und steht 
gegenwärtig in festem Grünsalz an. 

Notiz. 
Berg- und hüttenmännischer Verein für SUdsteiermark

In der am 27. Februar d. J. stattgefundenen Genernlversamm
h~ng des berg· und hiittenmiinuischen Vel'eincs fiir Siidsteiermal'k 
bildeten die Einläufe seit der letzten Generalversammlung den 
er.~ten G~genstand der Tagesordnung. Unter diesen ist zu er
walm~n cm Aut~vol'tschreibc? der Finanzbezirksdirection Marburg 
auf die von Seite des Veremes gestellte Anfrag0, betreffend die 
Besteucrnng der von den Bergwerksbesitzern an ihre Arbeiter 
ohne gewerbsmässigen Gewinn verabreichten Lebensmittel und 
die ~annigfachen mit der Einhebung dieser Steuern von Seite 
der \ ~rzehrungssteuerpächter und deren Organe verbundenen 
Vexationen. Der Inhalt desselben lautet dahin, der §. 131 des 
a~lg. ~e~ggesetze• ges~atte zwar, dem eigenen Arbeiterpersonale 
d~e. 11otl11gen Lebensmittel zu verabreichen, worunter aber die 
Entl~cbuug _von der . Heob~c~1tung der Verzehrnngssteuervor
schnften . kemeswcg~ 111be~1flen sei; souach wäre jeder llerg
werkshcs.'.tzer verpfl~chtet, die entfallende· Verzehrungsstcuer vou 
d~? erwahnt~n Art1ke!11 zu entrichten, und es liege nicht im 
\\ 1rkungskre1se der Fmanzbchörden, Au~nabmen vom Gesetze 
zu~ugestehen ' .. übr.~gens wiil'de gegen allfällige Uebergriffe von 
Seite der Gefallspad1ter oder deren Organe jederzeit das Amt 
gehandelt werden. Nachdem von dem V ereinsmitcrliede Kam
m er 1 an der die Grundziigc oines fiir Südsteierma;k zu bilden
den Knappschaftsvereiues Yorgetragen worden sind wählt die 
Versammlüng ein Cornitc von 7 Mitgliedern welch~s hiernach 

' einen Statutenentwurf zu verfassen und der Gencralvcrsammluncr 0 


